
Monitoring, 
Überblick über Monitoring und  
Kontrollaufgaben

Quelle: Herberg 2010



Monitoren von Kompensationsflächen

• Bedeutung als Grundlage für Dokumentation, 
Analyse und Bewertung von 
Naturschutzmaßnahmen. 

• Die Bewertungen sollen Aufschluss über die 
Durchführung und die Wirkungen von 
Naturschutzprogrammen oder -maßnahmen 
geben. 

• Zweck der Bewertung ist zum einen, den Erfolg zu 
dokumentieren, zum anderen die Durchführung 
zu verbessern und zu diesem Zweck die 
Ergebnisse der Bewertung als Feedback in die 
weitere Planung einzubeziehen. 

Monitoring,
Einleitung



Monitoring,
Bedarf

Quelle: Herberg 2010



Monitoring, 
Planungsbezogenen Kontrolle



Monitoring

• Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind in dem jeweils 
erforderlichen  Zeitraum zu unterhalten und rechtlich zu sichern. Der 
Unterhaltungszeitraum ist durch die zuständige Behörde im 
Zulassungsbescheid festzusetzen. Verantwortlich für die Ausführung, 
Unterhaltung und Sicherung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
ist der Verursacher…. (§ 15, Abs. 4).

• Die …. zuständige Behörde prüft die frist- und sachgerechte 
Durchführung der Vermeidungs- sowie festgesetzten Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahme einschließlich der erforderlichen 
Unterhaltungsmaßnahmen. Hier kann sich vom Verursacher des 
Eingriffs die Vorlage eines Berichts verlangen (§ 17, Abs. 7)

• Maßnahmen zur Kohärenzsicherung  (§ 34, Abs. 5)
• Vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen des Artenschutzes 

– CEF-Maßnahmen (§ 44, Abs. 5)  sowie Maßnahmen der Ausnahme 
– FCS – Maßnahmen (§ 45, Abs. 7). 

Monitoring, 
Rechtsgrundlage für Maßnahmenbezogene Kontrolle 
im BNatSchG, daraus lässt sich ein Monitoring
ableiten…



Monitoren von Kompensationsflächen

• In Hessen nach § 2 Abs. 5 KV:  Wer 
Kompensationsmaßnahmen durchführt, die ihrer Art nach 
einer Funktionssicherung bedürfen, hat diese für mindestens 
30 Jahre sicherzustellen. […]

• Häufige Fehlinterpretation: Maßnahmen müssen nur 30 Jahre 
Bestand haben. 

• Kompensationsmaßnahmen sind dauerhaft zu sichern. 
Lediglich die Entwicklungspflege ist unter Umständen auf 30 
Jahre beschränkt.

Monitoring, 
Rechtsgrundlage für Maßnahmenbezogene 
Kontrolle aus der Hess. Kompensationsverordnung



• Im Vorfeld der Baumaßnahme: 
Umsíedlung von Tieren: 
Feldhamster, Mauereidechse usw.

• Prüfen der Etablierung der 
Population, Populationsgröße, 
Beeinträchtigungen, 
Habitatdokumentation

• Methode: artspezifische 
Erfassungsmethoden (z.B. 
Methodenhandbücher zur 
Erfassung von Anhang IV Arten ) 

• Zeitraum:  so lange bis sich eine 
positive Populationsentwicklung 
einstellt!

• Praxis: i. d. R. 5 Jahre

Monitoring, 
Planungsbezogene Kontrolle, 
Anwendungsbeispiele, Vermeidungsmaßnahmen



Monitoren von Kompensationsflächen

• Z.B. Feldhamster, Monitoring der Feldhamstermutterzellen
• Untersuchung 30 Jahre, da die Funktionssicherung auf 30 Jahre 

festgelegt wurde.
• 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25, und 30 (10 Begehungsjahre, vorläufig
• Bei Einbruch der Population werden die Erfassungsintervalle 

vermindert
• Methode: Erfassung der Populationsgröße, Habitat und 

Beeinträchtigungen
• Erstellen eines Monitoringsberichtes.

• Abgabe eine Honorarangebotes bei dem sehr langen 
Untersuchungszeitraumes nicht kalkulierbar. Kostensteigerung,  
Auffand der Erfassung kann sehr stark in den Erfassungsjahren 
abweichen. Zu lange Vertragsbindung für einen Büroinhaber.

Monitoring, 
Planungsbezogene Kontrolle, 
Feldhamstermonitoring



• Neuanlage Extensivgrünland für den 
Wiesenknopf-Ameisenbläuling

• Einrichtung von 
Feldhamstermutterzellen

• Einrichtung Lerchenfenster, 
Brachestreifen für die für die 
Feldlerche

• Methode:  artspezifisch, Vegetation: 
Einrichtung von Dauerquadraten,  
Vegetationsaufnahme,

• Zeitraum:  so lange bis sich eine 
positive Populationsentwicklung und 
eine artenreiche Vegetation einstellt!

• Praxis: i. d. R. 5 Jahre

Monitoring, 
Planungsbezogene Kontrolle, 
Anwendungsbeispiele: Funktionskontrolle



Monitoren von Kompensationsflächen

• Z.B. Grünland, Bewertung der Entwicklungsmaßnahme von 
Extensivgrünland innerhalb von Hochwasserrückhaltebecken

• Untersuchungszeitraum: nicht begrenzt
• Intervalle: alle 2 bis 3 Jahre
• Methode: Einrichtung von Dauerquadraten,  Aufnahme des 

Deckungsgrades von Gefäßpflanzen
• Auswertung der Ergebnisse
• Vorschläge zur Optimierung von Nutzung und Pflege

• Abgabe eines Honorarangebotes nur für eine Jahreserfassung, 
da Dauer der Untersuchung nicht vorliegt.

Monitoring, 
Planungsbezogene Kontrolle, 
Anwendungsbeispiele: Funktionskontrolle



• Zeitraum: Die Erfolgsbewertung ist i. d. Regel zur kurz 
angesetzt, da der Zeitraum sich auf die 
Funktionssicherung der Maßnahme beziehen sollte

• Die Häufigkeit der Untersuchung ist i.d. R zu gering 
angesetzt, da Populationsschwankungen natürlich sind.

• Die Vorgaben durch den behördlichen Naturschutz zum 
Monitoring im Rahmen der Eingriffsreglung oder 
Artenschutz sind i. d. R.  zu unpräzise. Dies führt dazu, 
das die Leistungen schwierig zu kalkulieren sind 

• Zum Risikomanagement liegen i. d. R. keine Angaben vor, 
was wird gemacht, wenn der gewünschte Erfolg nicht 
eintritt.

Monitoring, 
Planungsbezogene Kontrolle
Ausblick



• Arbeitshilfe Vögel und Straßenverkehr
• Probleme bei der Honorarberechnung,
• Grundlage der Artenschutzrechtlichen 

Fachbeiträge, wie ist sie zu kalkulieren

..\..\..\..\..\Daten\BBN\AK Freie Berufe\AK_Freie Berufe_11-02-19\Vögel und Verkehr\Arbeitshilfe Vögel  Straßenverkehr April 
2010.pdf

Arbeitshilfe Vögel und Lärm



• Leitfaden für die Erstellung 
landschaftpflegerischer Begleitpläne

• ..\..\..\..\..\Daten\BBN\AK Freie Berufe\AK_Freie Berufe_11-02-19\Leitfaden LBP\Handlungsanleitung LBP des HLSV_09-11-30.pdf

Leitfaden Straßenbauvorhaben Hessen



HVA-F-StB
Einschränkung Vergabe auf Einschränkung Vergabe auf Einschränkung Vergabe auf Einschränkung Vergabe auf 

LandschaftsarchitektenLandschaftsarchitekten

• Das Vergabe Handbuch der 
Straßenbauverwaltung bezieht sich 
im Bereich der 
Umweltfachplanungen und 
Ausführungen bei der 
Vertragsgestaltung nur auf die 
Berufsgruppe des 
Landschaftsarchitekten. 

• Die Bevorzugung der 
Landschaftsarchitekten als einzige 
Berufsgruppe für Planungs- und 
Ausführungsleistungsleistungen ist 
nicht nachvollziehbar zu mal das 
Handbuch innerhalb der Mustertext 
Leistungen regelt, die nicht originär 
von LA ausgeführt werden: FFH-VP,  
faunistsche Erfassungen, LBP, UVS



HVA-F-StB
• Das Preisrecht der HOAI 

gilt nicht nur für die 
Berufsgruppen der 
Architekten und 
Ingenieure, sondern für 
alle Personen, die 
Leistungen erbringen, die 
in den Leistungsbildern 
oder anderen 
Bestimmungen der HOAI 
erfasst sind 
(leistungsbezogene 
Anwendung der HOAI)„



HVA-F-StB

• Es wird daher eine Änderung/Ergänzung des 
Vergabe-Handbuches seitens des BBN 
vorgeschlagen, die sich auf den möglichen zu 
beauftragenden Personenkreis bezieht: „ ...... 
Landschaftsarchitekten, Landespfleger bzw. 
Kandidaten mit vergleichbarer Qualifikation 
(z.B.  Biologie, Ökologie, Geowissenschaften, 
Geografie, Agrarbiologen  usw. ...).


